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Mitteilung des Senats vom 7. Januar 2020 

Entwurf eines Gesetzes zum Dreiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Dreiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Zustim-
mungsgesetzes zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
mit der Bitte um Beschlussfassung. Mit diesem Gesetz soll dem Dreiundzwan-
zigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag zugestimmt und die Ratifikation 
durchgeführt werden. 

Der Senat hatte der Bürgerschaft (Landtag) mit Beschluss vom 20. August 2019 
den Entwurf des Staatsvertrages zur Vorunterrichtung sowie mit der Bitte um 
Kenntnisnahme übersandt. Der Dreiundzwanzigste Rundfunkänderungsstaats-
vertrag ist in der Zeit vom 10. bis zum 28. Oktober 2019 von den Regierungs-
chefinnen und den Regierungschefs der Länder nunmehr unterzeichnet 
worden. Das Inkrafttreten ist gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Dreiundzwanzigsten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages für den 1. Juni 2020 vorgesehen. Hierzu 
bedarf er der Ratifikation durch die Landesparlamente und der Übersendung 
der Ratifikationsurkunden an die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz bis zum 31. Mai 2020.  

Zu dem im Vorunterrichtungsverfahren vorgelegten Vertragsentwurf sind vor 
der Unterzeichnung geringfügige, redaktionelle Änderungen erfolgt, die der 
sprachlichen und terminologischen Korrektur, der Systematik oder der Rechts-
förmlichkeit des Vertragstextes dienen. Die Textänderungen geben dem 
Staatsvertrag weder für sich genommen, noch in der Gesamtschau ein anderes 
Gepräge. 

Der Entwurf des Gesetzes zum Dreiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge ist als Anlage 1, die Begründung des 
Gesetzesentwurfes als Anlage 2, der Dreiundzwanzigste Rundfunkänderungs-
staatsvertrag als Anlage 3 und die Begründung zum Staatsvertrag als Anlage 4 
beigefügt.  

Die Bürgerschaft (Landtag) wird um endgültige Beschlussfassung spätestens 
bis zum 14. Mai 2020 gebeten. 

Anlage 1 

Gesetz zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) be-
schlossene Gesetz: 

Artikel 1 

Dem am 11. Oktober 2019 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten 
Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 
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Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Dreiundzwanzigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
nach seinem Artikel 2 Absatz 2 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Freien Han-
sestadt Bremen bekannt zu geben. 

Anlage 2 

Begründung des Gesetzes zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag 

zu Artikel 1: 

Artikel 1 enthält die notwendige Zustimmung zum Dreiundzwanzigsten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag. Dieser wird vollständig veröffentlicht. 

zu Artikel 2: 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Das Gesetz wird nicht befristet, 
weil es sich um ein Zustimmungsgesetz zu einem Staatsvertrag handelt. 

Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 2 Absatz 2 am 1. Juni 2020 in Kraft. 
Der Tag, an dem die Regelungen des Staatsvertrags in Kraft treten, ist nach 
Absatz 2 dieses Gesetzes im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen be-
kannt zu geben. Dies ist notwendig, weil der Staatsvertrag nur dann am 1. Juni 
2020 in Kraft tritt, wenn die Ratifikationsurkunden aller Länder bis zum 31. Mai 
2020 hinterlegt werden. 
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